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Fällanden, 28. November 2022 

 

Entsorgung von Hauskehricht und Sperrgut 

Einführung Gebührensäcke ab 1. Januar 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wie Sie aus den Medienmitteilungen und an der Infoveranstaltung erfahren haben, wird die 

Gemeinde Fällanden für die Abfuhr von Hauskehricht gebührenpflichtige Säcke einführen. 

Nach der Einführung ab 1. Januar 2023 darf der Kehricht aus Haushalten nur noch in ge-

bührenpflichten Abfallsäcken zur Entsorgung bereitgestellt werden. Bereits gekaufte Abfall-

marken dürfen innerhalb der Übergangsfrist von vier Monaten noch aufgebraucht werden, 

können aber ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr gekauft werden.  

 

Über 80 % der Zürcher Gemeinden haben bereits erfolgreich Gebührensäcke eingeführt. 

Diese Änderung ist keine willkürliche Entscheidung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die  

unter anderem das Verursacherprinzip berücksichtigt. 

 

Was bezahle ich mit dieser Gebühr?  

Der Gebührensack deckt die Kosten für die gesamte Entsorgung brennbarer, gemischter Ab-

fälle aus Haushalten (Sammlung, Transport, Verbrennungsanlage, Verwaltung). 

 

Wo bekommt man die gebührenpflichtigen Abfallsäcke und die Sperrgut-Marken?  

Die gebührenpflichtigen Abfallsäcke (Rollen à 10 Stück bzw. 5 Stück bei 110-Liter-Säcken) 

und die Sperrgutmarken können bei allen Detailhändlern in der Gemeinde Fällanden und an 

der Tankstelle Socar gekauft werden. 

 

Wie viel kosten die Abfallsäcke und wie sehen  

sie aus?  

17-Liter-Sack 10er-Rolle Fr.   9.00 inkl. MWST 

35-Liter-Sack  10er-Rolle Fr. 18.00 inkl. MWST 

110-Liter-Sack  5er-Rolle Fr. 20.00 inkl. MWST 

 

Für die Bevölkerung bedeutet der Systemwechsel unter 

dem Strich gleichbleibende Kosten der Entsorgung. 

 

Alle Gebühren im Abfallwesen sind im Anhang des  

Abfallreglements der Gemeinde Fällanden aufgeführt. 

Weitere Informationen zu den Entsorgungen finden  

Sie auf der Rückseite dieses Schreibens. 

 

Für die Abfuhr von Sperrgut werden weiterhin Sperrgut-Gebührenmarken benötigt. 
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Sperrgut-Gebührenmarken 

Brennbarer und sperriger Hauskehricht, wie Möbel, Teppiche oder Matratzen mit maximalen 

Massen von 2.00 m x 0.5 m x 1.00 m und bis zu 25 kg, wird nur mit den entsprechenden 

Sperrgut-Gebührenmarken abgeholt. 

  

 

 

Pro Sperrguteinheit à 5 kg 1 Sperrgutmarke 

 

 

 

Littering 

Nicht korrekt bereitgestellter oder zurückgelassener Hauskehricht oder Sperrgut auf öffentli-

chem Grund werden polizeilich untersucht. Die Verursacher müssen die Entsorgungs- und 

Untersuchungskosten bezahlen und werden strafrechtlich verfolgt.  

 

Übrige Wertstoffe 

Für die Abgabe von Wertstoffen (Glas, Stahlblech, Aludosen, Öl und Altkleider) stehen wei-

terhin die dezentralen Wertstoffsammelstellen in den jeweiligen Ortsteilen Fällanden, Ben-

glen und Pfaffhausen zur Verfügung. 

 

Grüngut-Sammlungen 

Für die Grüngut-Sammlungen braucht es eine Jahresvignette oder Grüngutbändel. Die Ge-

bühr ist abhängig von der Grösse des Containers. Die Jahresvignette muss bis spätestens 

am 31. März 2023 angebracht werden. Grüngut-Sammlungen, die mit Plastiksäcken ver-

unreinigt sind, werden nicht angenommen. 

 

Weitere Informationen zu den jeweiligen Sammlungen finden Sie auf dem aktuellen Entsor-

gungskalender. 

 

Verkaufsstellen von Gebührensäcken, Sperrgutmarken und Grünabfuhrmarken 

Verkaufsstellen Gebührensäcke Sperrgutmarken 
Grüngut  

Jahresvignetten 

Grüngut- 

bändel 

Migros Fällanden ◊ ◊  ◊ 

Migros Witikon ◊ ◊   

Coop Fällanden ◊ ◊  ◊ 

Coop Witikon ◊ ◊   

Volg Benglen ◊ ◊  ◊ 

Denner Fällanden ◊ ◊   

Tankstelle  

Garage Bosshard 
◊ ◊  

 

Gemeindeverwal-

tung Fällanden 
  ◊ ◊ 

Pfaffhüsli ◊ ◊   
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